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für den Unterlahnkreis.
Amtliche- » lütt für die Bekanntmachnnge« des Landratsamtes und des KreiSanSfchuffeS.

Nr 52 " Diez, Mittwoch den 26. Mai 1020_ 60. Jahrgang

ÄmMchW 8M
Biehfenchenpolizeiliche Anordnung.

Nachdem in einer Anzahl Gehöften der G. mein. e Rer-
teil die Maul - und Klauenseuche amtlich s 'stgestellt worden
ist, wird hiermit auf Grund des § 17 ff. des Rdlchsvieh-
seuchengesetzes vom 26. 6. 1901) und auf Grund des § 161
ff. der AÜsführungsbestlmmunqen des Hundesrats zum
Viehseuchengesebevom 7. 12. 1911 folgendes verordnet:

§ 1. Die Gemeinde Rettert  bildet einen Sperrbezirk.
tz 2. 1. Die verseuchten Gehöfte werden gegen den

Berkehr mit Tieren und mit solchen Gegenständen, die
Träger des Ansteckungsstosfssein können, in folgender Weise
abgesperrt:

a) lieber die Ställe oder sonstigen Standorte der ver¬
seuchten Gehöfte, wo Klauenvieh steht, ivird die Sperre ver-
bängr (§ 22 Abs. 1, 4 des Biehseuchengesehes vom 26, Juni
1909, R - Ges.-Bl . S . 519 ). Befindet sich das Vieh auf der
Weide, so ist die Aufstallung vorzunehmen.

' 6) Die Verwendung der auf den Gehöften beiintzlichen
Pferde und sonstigen Einhufer , außerhalb der gesperrten
Gehöfte ist gestattet , jedoch, insoweit diese Tiere in gesperr¬
ten Ställen untergebracht sind, nur unter der Bedingung,
das ihre Hufe vor dem Verlassen der Gehöfte desins -ziert
werden.

c) Geflügel ist so zu verwahren , daß es die Gehöfte nicht
verlassen kann. Für Tauben gilt dies insoweit, als »die
örtlichen Verhältnisse die Verwahrung ermöglichen. -

d) Fremdes Klauenvieh ist von den Gehöften sernzu-
halten.

e) Das Weggeben von Milch aus den Gehöften ist ver¬
boten. Die Abgabe ist zulässig, w^nn eine ' vorherige Ab¬
kochung oder eine ändere ausreichende Erhitzung (§ 28 Abs.
1 Vr-A.-V.-G.) stattgefunden hat , Für die Abgabe von
Milch an Sammelmolkereien , in denen eme wirksame Er¬
hitzung der gesamten Milch gewährleistet ist. können von
dem Herrn Regierungs -Präsidenten Ausnahmen zugeürssen
werden , » ->

f) Die Entfernung des Düngers ans den verseuchten
Ställen und die Abfuhr von Dünger u. Jauche von Klauen-
vieh aus den verseuchten Gehöften dürfen nur nach den
Vorschriften des § 19 Abs. 3, 4, Anlage A zu V.-A.-V.-G.
für das Desinsektionsverfahren erfolgen^

g) Futter - und Streuvorräte dürfen für die Dauer der
Seuche nur mit meiner Erlaubnis ,und nur insoweit aus
den Gehöften ausgeführt werden, als sie nachweislich nach
dem Orte ihrer Lagerung und der Art des Transportes,
Träger des Ansteckungsstoffes nicht sein können,

in) Gerätschaften , Fahrzeuge, . Behältnisse und sonstige
Gegenstände müssen, soweit sie mit den kranken ooer ver¬
dächtigen Tieren oder deren Abgängen in Berührung ge¬
kommen sind, desinfiziert werden, bevor sr'e aus den Ge¬
hörten herausgebracht werden. Milchtransvortgcfäße sind
nach ihrer Enrtleerung zu desinfizieren (§ 154 Abs. 1 c,
g 168 Abs. 1 e V.-A.-V.-G ).

i) Wolle darf nur in festeil Säcken verpackt ans "den Ge¬
höften .ansgeführt werden.

k) Von gefallenen seuchenkranken oder der Seuche ver¬
dächtigen Tieren sind die veränderten Teile einschließlich
der Unterfüße sam^ Haut bis zum Fesfelgelenke. des Schlun¬
des, Magens und Darmkanals famt Inhalt , sowie des
Kopses und der Zunge unschädlich zu beseitigen. Häute und
Hörner sind nach '§ 160 Abs. 4 V.--V.-G. zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften >u,d nur aus
zwingenden wirtschaftlichen Gründen und nur mit Geneh¬
migung des Herrn Ministers zulässig.

2, Die Stallgänge der verseuchten Ställe der Gehöfte,
die Plätze vor den Türen dieser Ställe und vor den Ein¬
gängen der Gehöfte, dle Wege an den Stallen und irr beit
zugehörigen Hofräumen .sowie die etwaige» Ablaufs ans
den Dungstätten ooer den Jauchebehäitern fand täglich min¬
destens einmal mit dünner Kalkmilch zu übergießen. Bek
Frostwetter kann anstelle des Uebergichens mit Kalkmilch,
Bestreuen mit gepudertem frisch gelöschtem Kalk erfolgen.,

' 3. Die gesperrten Ställe (Standorte ) dürfen abgesehen
von Notfällen , ohne ortspolizeiliche Genehmigung nur von
den im 8 154 Abs. 1 a V.-A.-V.-G. bezeichnet?» Personen
betreten werden. Personen , die in abgefperrten Ställen
verkehrt haben, dürfen erst nach vorschriftsmäßigvc Desin¬
fektion das Seuchengehöft verlassen,

4. Zur Wartung des Klauend ebs in den Gehöften
dürfen Personen nicht verwendet werden, die mit fremdem
Klauenvieh in Berührung kommen, »

5. Das Abhalten von Veranstaltungen in den Senchen-
geböften, die eine Ansammlung einer größeren Zahl von
Perwnen im Gefolge haben, ist vor erfolgter Schlußdesin¬
fektion <8 175 V.-A.-V.-G.) verboten

8 2. An den Haupteingäugen der Seuchengehöfte und
an den Eingängen der Ställe oder sonstigen Standorten,
wo sich seuchenkrankes oder der Seuche verdächtiges Kiläuen-
vieh befindet , sind Tafeln mit der deutlche.n und haltbaren
Aufschrift „Aisul - und Klauenseuche" leicht sichtbar anzu¬
bringen . ' * i

In dringlichen Fällen kann die Benutzung der Tiere
zum Zuge sowie der Weidegang durch die Ortspolizeiibehör-
den gestattet werden.

'8 3. Für die Sperrbezirke gelten folgende Beschrän¬
kungen :

ei) Sämtliche Hunde sind sestzulegen. Der Festlegung
ist das Führen an der Leine' und b°; Ziehhunden dr'e feste
Anschirrung gleich zu erachten. Die Verwendung von
Hirtenhunden zur Begleitung von Herden, und von Jagd¬
hunden bei der Jagd ohne Leine wird nxdoch gestattet.

b) Schlächtern , Viehkastrierern sowie Händlern und an¬
deren Personen , die gewerbsmäßig in Ställen verkehren,
ferner Personen , die ein Gewerbe im Umherziehen aus-
übcn ,ist das Betreten aller" Ställe und sonstiger Stand¬
orte ' von Klauenvieh inr Sperrbezirke , desgleichen ver Ein¬
tritt in die Seuchengehöfte verboten In besonders dring¬
lichen Fällen kann die Ortspolizeibehöroe Ausnahmen zu¬
lassen.

c) Dünger und Jauche von Kleinvieh, ferner Gerät¬
schaften und Gegenstände aller Art , die mit solchem Vieh
in Berührung gekommen sind, dürfen aus dem Sperrbezirk,
nur mit ortsüblicher Erlaubnis unter den polizeilich an ;u-
ordnenden Vorsichtsmaßregeln ausgeführt werden.

d) Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sverrbezirk so¬
wie das Durchtreiben von solchem Vieh durch den Bezirk ist
verboten . Dem Durchtreiben von Klauenvieb ist das Durch¬
fahren mit Wiederküuergespannen gleichzustellen. Die Ein¬
fuhr von Klauenvieh zur sofortigen Schlachtung kann von
mir unter der Bedingung gestattet werden, daß sie Einfuhr
zu Wagen erfolgt . Die Einfuhr von Klauenvieh zu Nutz¬
oder Zuchtzwecken ist nur rm Falle eine? besonders drän¬
genden wirtschaftlichen Bedürfnisses mit Genehmigung des
Herrn Regierungs -Präsidenten zulässig.

Der Landrat . I . V.: Scheuern.

/

i

/

/



w -P —---
g t- eÄ©
5 fe ä *- *rr
»ä

BiehsenchenpolizeilicheAnordnung.
Nachdem in der Gemeinde Rettert dis Mau »- und

Klauenseuche amtlich festgestellt und in fast allen um-
lliegenden Kreisen die Maul - und Lsauenseuche herrscht,
wird hierdurch Lluf Grund der 88 17, 30, 74 —77 und 79
de? Viehseuchengesetzes vom 26. 6. 99 und aus Grund der
88 161—168 der Ausführungsbestimmunoeu des Bundes¬
rates zum Viehseuchengesetzevom 7. 12 ' 911 für den
Umfang des Kreises Unterlahn folgendes 'angeordnet:

8 1. Die Abhaltung von Klauenviehmärkten göwie der
Auftrieb von Klauenvieh, auf Jahr - und Wochenmärkten
ist verboten . Jahr und Wochen- Vst. Markte , auch wenn
ans ihnen Vieh nicht gehandelt wird , dürfen mit Klauen-

/ Vieh nicht besucht werden. Diese Verbote beziehen sich auch
auf marktähnliche Veranstaltungen.

8 2. Der Handel mit Klauenvieh , der ohne vorgängige
Bestellung entweder außerhalb des Gemcindebezirks der
gewerblichen Niederlassung des Händlers oder ohne Begrün¬
dung einer solchen stattfindet , ist verboten. Ahs 'Handel
im Sinne dieser Vorschrift gilt auch das Anssuchen von
Bestellungen durch Händler ohne Mitführung von Tieren
und das Aufkäufen von Tieren durch Händler .^

8 3. Die Veranstaltung von Versteigerungen von
Klauenvieh und die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen
nlit Klauenvieh ist verboten .

8 4 .Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der
8.8 1—3 werden mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit
Geldstrafe von 15—3000 Mark bestraft . Neben der Ge¬
fängnisstrafe kann âuf GeGstrafe bis zu, 1500 Mark er¬
kannt werden. .«

» Mit Geldstrafe von 10—150 Mark ooer mit Hast nicht
unter einer Woche wird bestraft, wer aus Fahrlässigkeit
geaen die Vorschriften der 88 1—-3 der Verordnung ver¬
stößt.

Diez,  den 22. Mai 1920. ,
Der Landrat . I . V. Scheuern.

der Abheilung der Krankheit eine Neu-Erkranknng nicht vor-
gekonnnen,

und
c) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßig onH-

gesührt und durch den beamteten Tierarzt abgenommen i|t\
§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung im amtlichen Kreisblatt in Kraft.
8 7. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestim¬

mungen unterliegen bien StrasvSrschriften der §§ 74 bis 77
einschließlich des Biehseuchengesetzes vom 26. Juni 1009 fR.-
G.-Bl . S . 519>.
* D iez,  den 22. Mai 1920. ,

Der Land rat . I V. Scheuern.

I. 3564. Diez,  den 22. Mai 1920,
An die Magistrate in Diez, Rassan, Bad Ems unt

die Herren Bürgermeister der besetzten Landge¬
meinden des Kreises.

Betr . : An b a u f lä che n e rh eb n n g in Preußen
E nd  e Ma i 1920.

Alls Grünst der Verordnung des Herrn Reichswirr-
schaftsministers vom 31. 3. 20 findet in diesem J .nste wie¬
der eine Erhebung der Anbauflächen statt , wie sie bereits
vor dem Kriege alljährlich Vorgenvmmen worden sind.

Ek handelt sich hierbei nicht Nur eine zahlenmäßige.
Anaabe der Liegenschaften für jeden ei uze ln in Be¬
lieb , sondern zunächst nur um schätzungsweise  Fest¬
stellungen der landwirtschaftlich genutzten Boden fläche für
die ganze Gemeinde.

Die Erhebungssormulare , auf denen hier außer einer
lauf . Nummer auch der Reg.-Bezirk, Kreis und Ortsname
sowie die Anbauzahlen aus der Bodenbenngung cuu 1913
vermerkt sind, werden mit nächster Post den einzelnen
Gemeinden ohne besonderes Anschreiben übersandt werden.

.Sollten bis zum 1. Juni 1920 die Vordrukke noch 'nicht
eingeaangxn sein, dann sind neue auf sebnettstem Wege
bei mir anzufordern . *

Ich ersuche, die Vordrucke unter Beachtung der auf
der Rückseite abgedruckten „Anleitung " alsbald genau aus-
Mfüllen und mir eine  Ausslertigunq — che zweite ikann.
. . . Nfl ». O ,v.4-» f 14>>* rtv* rt .utrtmmflit huiv 'Sntt

Bekanntmachung.
Tos Weggeben von nicht ausreichend erhitzter Milch (8 28

Abtz3. V.-AM .-G.,) aus Sammelmotkereien an landwirtschoft-
liche Betriebe, in denen Klauenvioh gehalten wird, sowie die
Verwertung solcher Milch in den eigenen Viehbeständen der
Molkerei, ferner die Entfernung der zur Ablieferung der Milch
und zur Ablieferung der Milchrückstünde benutzten Gefäße
aus der Molkerei, bevor sie desinfiziert find, (vergl. H 11
Abs. 1 Nr . 9,10 der Anweisung für das Tesinfektionsverfahren,
Anlage A zu B.-A.7B.-G.) ist verboten.

8 4. 1. Tie Ställe oder sonstigen Standorte der kranken
oder verdächtigen Tiere sind zu desinfizieren, die Ausrüstungs-,
Gebrauchs- sowie sonstigen Gegenstände, von denen anzunehmen
ist, daß sie den Anstcckungsstofs enthalten (8 19 Abs. 4 bis 6
der Anweisung für das Desinfekti0nsverfahren) fiind zu des¬
infizieren oder unschädlich zu beseitige». Ferner ist eine
Desinfektion der durchgeseuchtenoder sonstigen Tiere, die
im Seuchenstall nntergebracht waren, vorzunehmen. Der be¬
amtete Tierarzt hat die Desinfektion abzunehmen.

2. Auch,die Personen,idle mit den kranken oder verdächtigen
Tiere» in Berührung gekommen sind, haben sich zu desinfizieren.

3. Bon der Desinfektion kann abgesehen werden:
a) wenn" es sich nur um der Ansteckung verdächtiges Klanen-

vieh in seuchensreien Gehöften,handelt;
b) für Ställe in Seuchengehvften, in denen nur der Ansteckung

verdächtiges Klauenvieh gestanden hat, sofern dieses nah
Abtauff hör idml§ 176 unter b V.-M->V.-<M. angegevenen

Frist seuchenfrei befunden ist.
8 5. Die vorstehend angeordneten Schutzmaßregeln werden

nicht eher aufgehoben, als bis die Seuche erloschen ist. Tie
Seuche gilt alserloschon̂ wenn
a) sämtliches Klauenvieh des Seucheugehöstes gefallen, ge¬

tötet oder entfernt worden ist, 123
oder * -

b) binnen drei Wochen nach Beseitigung der kranken oder seu¬
chenverdächtigen Tiere oder nach amtslierärztlicher Feststellung

— bis spätestens zum 4. Juni 1920  vorzmegen.
Der Landrat . J .̂ Vi : Scheuern.

Diez,  den 22. Mai 1920.
Bekanntmachung.

Die Abteilung I. des Landratsamtes , umfassend insbe
ivndere die Büros für "Bau -, Paß -, Militär -, Medlftnal-
nnd Veterinärangelegenheiten , das Versicherungsamt , die
Kriegsfürsorgestelle sowie das Rcquisitionsbüro sind in das
Kreisgebäude Luisenstraße 20 (seitherige PrivaOoohchmoi
verlegt worden. »

Der Landrat . I . B . : Schsuein.

LJ .-Nr . L. 2254 u. 2255.
St . Goarshausen,  den 17. Mal 1920.

Betr . Ausbruch der Maul - und Klauenseuche im Kreise
St . Goarshausen.

In den Gemeinden Bogel und Ruppertshofen ist die
Mairl - und Klauenseuche amtstierärztlich ftstgesteltt wor-
dl N.

Die erforderlichen Schntzmaßregcln find angeorduet.
Der Landrat . (Unterschrift .)

J .-Rr . L. 2164 II.
St . Goarshausen,  den 11. Mai 1920.

Betr . Maul - und Klauenseuche im Kreise St . Goars¬
hausen.

Es ist ferner in den Gemeinden Gemmerich und Him¬
mighofen die Maul - rrnd Klanenseuche amtstierärztlich fest-
gestellt worden.

Wegen der Weiterperbreitung der Seuche in Hvlz-
bausen habe ich heute über diese Gemeinde die Ortssperre
verhängt.

Der Landrat (Unterschrrft.)
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